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Sturzauffangsysteme für Arbeiten in Höhenlage

Zuständigkeit: Arbeitgeber

Gefahr Risiko Vorbeuge- und Schutzmaßnahmen

Gefährdung durch Ar-
beitsumgebungsbedin-
gungen

Erkältungen, Sonnenstiche, Son-
nenbrände, Dehydration durch
ungünstiges Klima (z.B. Hitze,
Kälte, unzureichende Lüftung,

Witterungsverhältnisse)

 Geeignete Bekleidung zur Verfügung stellen 
(z.B. gefütterte, wasserabweisende Jacke)

 Eventuell Kopfbedeckung zur Verfügung stellen

 Bei ungünstigen Witterungsverhältnissen (z.B. 
bei Regen oder starkem Wind) die Arbeiten 
nach Möglichkeit verschieben

Risikobewertung: W = 2 S = 2
Risiko

R = W x S
4 Gering

Gefährdung durch Ar-
beitsumgebungsbedin-
gungen

Verschiedene Verletzungen
durch Absturz (z.B. durch Blen-

dungen der Augen)

 Arbeiten in Höhenlage in der Nähe von reflektie-
ren Oberflächen sind generell zu vermeiden. 
Sollte das nicht möglich sein, sind geeignete 
Brillen als Schutz vor Blendungen zur Verfü-
gung zu stellen

Risikobewertung: W = 2 S = 16
Risiko

R = W x S
32 Hoch

Mechanische Gefähr-
dung

Verschiedene Verletzungen
durch Absturz (aus erhöhter Po-

sition)

 Bei schlechter Witterung Arbeiten in Höhenlage 
vermeiden

 Geeignetes Schuhwerk zur Verfügung stellen 
(mit rutschfester Sohle)

 Arbeiten auf rutschigem Untergrund möglichst 
vermeiden (Eis, Sand, Schotter oder sonstiges 
Material vor Arbeitsbeginn beseitigen)

Risikobewertung: W = 2 S = 4
Risiko

R = W x S
8 Mittel

Mechanische Gefähr-
dung

Verschiedene Verletzungen
durch Absturz (hängen bleiben
im Seil aufgrund des Auftretens

von Schwindelgefühlen)

 Bei der Zuweisung der Tätigkeiten werden die 
Fähigkeiten, inklusive Ausbildung und Schu-
lung, und der Zustand der Bediensteten mit Be-
zug auf ihre Gesundheit und Sicherheit berück-
sichtigt. (schwindelfrei)

 Notfallplan mit Angabe der Rettungsmaßnah-
men für abgestürzte Arbeiter erstellen (Hilfe 
durch eine zweite Person oder durch „öffentli-
che Einsatzkräfte“). 

 Bei Arbeiten in Höhenlage sollte grundsätzlich 
eine zweite Person dabei sein

Risikobewertung: W = 2 S = 16
Risiko

R = W x S
32 Hoch

Mechanische Gefähr-
dung

Verschiedene Verletzungen
durch Absturz (aufgrund der In-
stabilität der Anschlagpunkte,

Verankerungen)

 Vor Arbeitsbeginn angemessene Anschlagpunk-
te und Verankerungen feststellen

 Anschlagpunkte / Verankerungen müssen peri-
odisch gewartet bzw. überprüft werden

Risikobewertung: W = 2 S = 16
Risiko

R = W x S
32 Hoch
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Gefahr Risiko Vorbeuge- und Schutzmaßnahmen

Mechanische Gefähr-
dung

Verschiedene Verletzungen
durch Absturz (Pendeln des Kör-
pers und Stöße gegen Hindernis-
se, Druckbelastung des Gurtes
auf den Körper, hängen bleiben
des Benutzers in der Sturzsiche-

rung)

 Den freien Sturzbereich des Arbeiters in Funkti-
on des verwendeten Sturzauffangsystems ge-
nau berechnen

 Die PSA so wählen, dass der freie Sturzbereich 
und die Pendelwirkung so gering als möglich 
sind

 Den Vorschriften entsprechende PSA verwen-
den (die maximale Druckbelastung auf den Kör-
per des Arbeiters darf 6 kN nicht überschreiten)

 Einen Notfallplan erstellen, in dem die Rettungs-
maßnahmen für abgestürzte Arbeiter festgehal-
ten sind (Hilfe durch eine zweite Person oder 
durch „öffentliche Einsatzkräfte“). Bei Arbeiten 
in Höhenlage sollte grundsätzlich eine zweite 
Person dabei sein

Risikobewertung: W = 2 S = 16
Risiko

R = W x S
32 Hoch

Sonstige Gefährdun-
gen

Verschiedene Verletzungen
durch Absturz und unsachgemä-

ße Verwendung (Fehlfunktion
der PSA durch nicht korrekte

Auswahl)

 Arbeiten in Höhenlage dürfen ausschließlich 
von unterwiesenem, geschultem und schriftlich 
beauftragtem Personal durchgeführt werden

 Die PSA sind in Funktion der durchzuführenden 
Arbeit zu wählen. Einschränkungen der Bewe-
gungsfreiheit und Stolpergefahren über Teile 
der PSA sind zu vermeiden

 Sämtliche Bestandteile der Ausrüstung (Gurt, 
Verbindungsmittel, Verbindungselemente usw.) 
müssen den geltenden Vorschriften entspre-
chen. Die Bezugsnorm muss aufgedruckt sein

 Das gesamte Sturzauffangsystem muss ent-
sprechend den Herstellerangaben gewartet 
bzw. überprüft werden; alle Instandhaltungs-
maßnahmen sind schriftlich festzuhalten

 Die PSA laut Herstellerangaben lagern, damit 
keine Beeinträchtigung der Funktion auftritt 
(PSA nicht Hitze, scharfen Kanten, ätzenden 
oder anderen schädlichen Substanzen ausset-
zen)

Risikobewertung: W = 2 S = 16
Risiko

R = W x S
32 Hoch

Zuständigkeit: Arbeitnehmer

Gefahr Risiko Vorbeuge- und Schutzmaßnahmen

Gefährdung durch Ar-
beitsumgebungsbedin-
gungen

Erkältungen, Sonnenstiche, Son-
nenbrände, Dehydration durch
ungünstiges Klima (z.B. Hitze,
Kälte, unzureichende Lüftung,

Witterungsverhältnisse)

 Geeignete Bekleidung tragen (z.B. gefütterte, 
wasserabweisende Jacke)

 Bei Hitze regelmäßig trinken (kein Alkohol!)

 Eventuell eine Kopfbedeckung tragen

 Bei ungünstigen Witterungsverhältnissen (z.B. 
bei Regen oder starkem Wind) die Arbeiten 
nach Möglichkeit verschieben

Risikobewertung: W = 2 S = 2
Risiko

R = W x S
4 Gering
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Gefahr Risiko Vorbeuge- und Schutzmaßnahmen

Gefährdung durch Ar-
beitsumgebungsbedin-
gungen

Verschiedene Verletzungen
durch Absturz (z.B. durch Blen-

dungen der Augen)

 Arbeiten in Höhenlage in der Nähe von reflektie-
ren Oberflächen sind generell zu vermeiden. 
Sollte das nicht möglich sein:

 die zur Verfügung gestellte geeignete Brillen als
Schutz vor Blendungen verwenden

 so kurz und selten wie möglich in reflektierende 
Oberflächen sehen

 direkten Blick in die Sonne vermeiden

Risikobewertung: W = 2 S = 16
Risiko

R = W x S
32 Hoch

Mechanische Gefähr-
dung

Schnittverletzungen durch Kon-
takt mit Teile mit gefählrichen

Oberflächen

 Kontakt mit scharfen Kanten vermeiden

 Scharfe und gefährliche Kanten vor Arbeitsbe-
ginn abdecken

Risikobewertung: W = 2 S = 2
Risiko

R = W x S
4 Gering

Mechanische Gefähr-
dung

Verschiedene Verletzungen
durch Absturz (aus erhöhter Po-

sition)

 Bei schlechter Witterung Arbeiten in Höhenlage 
vermeiden

 Das zur Verfügung gestellte geeignete Schuh-
werk mit rutschfester Sohle verwenden

 Arbeiten auf rutschigem Untergrund möglichst 
vermeiden (Eis, Sand, Schotter oder sonstiges 
Material vor Arbeitsbeginn beseitigen)

Risikobewertung: W = 2 S = 4
Risiko

R = W x S
8 Mittel

Mechanische Gefähr-
dung

Verschiedene Verletzungen
durch Absturz (hängen bleiben
im Seil aufgrund des Auftretens

von Schwindelgefühlen)

 Arbeiten in Höhenlage nur von schwindelfreiem 
Personal ausüben lassen

 Notfallplan mit Angabe der Rettungsmaßnah-
men für abgestürzte Arbeiter erstellen (Hilfe 
durch eine zweite Person oder durch „öffentli-
che Einsatzkräfte“). Bei Arbeiten in Höhenlage 
sollte

Risikobewertung: W = 2 S = 16
Risiko

R = W x S
32 Hoch

Mechanische Gefähr-
dung

Verschiedene Verletzungen
durch Absturz (aufgrund der In-
stabilität der Anschlagpunkte,

Verankerungen)

 Vor Arbeitsbeginn angemessene Anschlagpunk-
te und Verankerungen feststellen

 Anschlagpunkte / Verankerungen müssen peri-
odisch gewartet bzw. überprüft werden

Risikobewertung: W = 2 S = 16
Risiko

R = W x S
32 Hoch

Mechanische Gefähr-
dung

Verschiedene Verletzungen
durch Absturz (Pendeln des Kör-
pers und Stöße gegen Hindernis-
se, Druckbelastung des Gurtes
auf den Körper, hängen bleiben
des Benutzers in der Sturzsiche-

rung)

 Den freien Sturzbereich des Arbeiters in Funkti-
on des verwendeten Sturzauffangsystems ge-
nau berechnen

 Die PSA so wählen, dass der freie Sturzbereich 
und die Pendelwirkung so gering als möglich 
sind

 Den Vorschriften entsprechende PSA verwen-
den (die maximale Druckbelastung auf den Kör-
per des Arbeiters darf 6 kN nicht überschreiten)
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 Einen Notfallplan erstellen, in dem die Rettungs-
maßnahmen für abgestürzte Arbeiter festgehal-
ten sind (Hilfe durch eine zweite Person oder 
durch „öffentliche Einsatzkräfte“). Bei Arbeiten 
in Höhenlage muss eine zweite Person dabei 
sein

Risikobewertung: W = 1 S = 16
Risiko

R = W x S
16 Hoch

Gefahr Risiko Vorbeuge- und Schutzmaßnahmen

Sonstige Gefährdun-
gen

Verschiedene Verletzungen
durch Absturz und unsachgemä-

ße Verwendung (Fehlfunktion
der PSA durch nicht korrekte

Auswahl)

 Die einstellbaren Bestandteile der PSA müssen 
der Körperform angepasst werden, um Fehl-
funktionen des Sturzauffangsystems zu vermei-
den

 Die PSA sind in Funktion der durchzuführenden 
Arbeit zu wählen. Einschränkungen der Bewe-
gungsfreiheit und Stolpergefahren über Teile 
der PSA sind zu vermeiden

 Sämtliche Bestandteile der Ausrüstung (Gurt, 
Verbindungsmittel, Verbindungselemente usw.) 
müssen den geltenden Vorschriften entspre-
chen. Die Bezugsnorm muss aufgedruckt sein

 Das gesamte Sturzauffangsystem muss ent-
sprechend der Herstellerangaben gewartet bzw.
überprüft werden; alle Instandhaltungsmaßnah-
men sind schriftlich festzuhalten

 Die PSA korrekt lagern, damit keine Beeinträch-
tigung der Funktion auftritt (PSA nicht Hitze, 
scharfen Kanten, ätzenden oder anderen 
schädlichen Substanzen aussetzen)

 Sich an die Vorschriften zum Einsatz der PSA 
halten und keine Veränderungen an den PSA 
vornehmen

 Die zur Verfügung gestellte PSA verwenden

Risikobewertung: W = 2 S = 16
Risiko

R = W x S
32 Hoch

PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG
Wenn in Bedienungsanleitung bzw. Sicherheitsdatenblatt oder "Handbuch PSA" nicht anders angegeben, ist fol-
gende PSA erforderlich:
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INFORMATION UND AUSBILDUNG
- Aufklärung des Personals über die besonderen Risiken und Ausbildung desselben zum Ge-

brauch der PSA und zu den korrekten Arbeitsvorgängen.

- Siehe Auflistung der Pflichtausbildungen für spezifische Risiken

- Die Bedienung bzw. die Tätigkeit darf nur von befähigtem und entsprechend geschultem
Personal erfolgen bzw. durchgeführt werden.


